
Ein halbes Jahr geplante Arbeitslosigkeit nach
Master?
Beitrag von „Lindbergh“ vom 22. Februar 2021 00:48

Zitat von Tafelkreideistmist

Da ich neben dem Studium an einer Schule als Honorarkraft arbeite, kann man darüber
streiten 

Lehrer ist kein rechtlich geschützter Begriff, der von einem Abschluss abhängt. Wenn du an
einer Schule einer Lehrtätigkeit nachgehst, bist du auch Lehrer.
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